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Die EU hat sich die Verbesserung der Lebens- und Arbeits-
bedingungen auf die Fahne geschrieben. Ein Beitrag dazu 
ist die EU-Richtlinie für angemessene Mindestlöhne vom 
Oktober 2022, die unter anderem nationale Referenzwerte 
vorsieht. Um diese sinnvolle Vorgabe zu erfüllen, sollte der 
Deutsche Bundestag den Referenzwert von 60 Prozent des 
Medianlohns von Vollzeitbeschäftigten auch im Mindest-
lohngesetz festschreiben. Das geht aus einer Stellungnah-
me von Malte Lübker hervor. Der WSI-Mindestlohnexperte 
zählt zu den Sachverständigen, die im Bundestagsaus-
schuss für Arbeit und Soziales angehört werden. Diese 
Rechtsklarheit würde auch das Mandat der Mindestlohn-
kommission stärken, so Lübker.

Die Mindestlohnkommission, die aus Vertreterinnen und 
Vertretern von Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und 
Wissenschaft besteht und für die Anpassung des Mindest-
lohns zuständig ist, habe sich in der Vergangenheit – wie 
derzeit im Gesetz vorgesehen – in erster Linie an der Tarif
entwicklung orientiert, so Lübker. Doch dies ändert sich: 
Der damalige Arbeitsminister Hubertus Heil hat die Kom-
mission 2024 beauftragt, künftig auch den international üb-
lichen Referenzwert von 60 Prozent des Medianlohns der 
Vollzeitbeschäftigten zu berücksichtigen. Auch die Kommis-
sion selbst hat sich diesen Wert in ihre Geschäftsordnung 
geschrieben. Die Kommission habe sich damit in einer für 
sie komplexen Situation als handlungs- und kompromissfä-
hig erwiesen, so Lübker.  

Der Kurs stimmt
Die Neuerung trägt erste Früchte: Während die Erhöhung 
auf 13,90 Euro zum 1. Januar 2026 die Tarifentwicklung 
nachvollzieht, zeigt sich der Einfluss des Referenzwerts im 
zweiten Anpassungsschritt auf 14,60 Euro zum Jahresbe-
ginn 2027. Dies entspricht in etwa 60 Prozent des Median-
lohns der Vollzeitbeschäftigten – wenn auch mit Stand vom 

MINDESTLOHN

Gesetzlicher Referenzwert nötig
60 Prozent des Medianlohns sollten als Referenzwert für einen angemessenen  
Mindestlohn gesetzlich verankert werden. 

April 2025. Ein gesetzlicher Referenzwert würde die Kom-
mission darin bestärken, diesen Kurs fortzusetzen, und es ihr 
ermöglichen, die Höhe des Mindestlohns eigenständig im 
Hinblick auf das Lohngefüge zu prüfen, erklärt der WSI-For-
scher. Ein erneuter Eingriff wie 2022, als die Erhöhung auf 12 
Euro gesetzlich vorgenommen wurde, werde so überflüssig.
Doch die Neuerungen in der Kommission haben auch Kri-
tik auf den Plan gerufen – die öffentlichen Vorwürfe reich-
ten bis hin zum Verfassungsbruch. Die derzeitige Situation 
hält der Wissenschaftler deshalb für unzumutbar: Die Kom-
mission sehe sich einerseits mit der Erwartung konfrontiert, 
das Mindestlohngesetz europarechtskonform auszulegen 
und den Referenzwert in ihrer Entscheidung zu berück-
sichtigen. Andererseits werde ihr vorgehalten, dass sie ge-
nau dies ohne eine vorherige Gesetzesänderung nicht dür-
fe. Das schwäche ihre Autorität in unnötiger Weise. Lübkers 
Empfehlung: Der Bundestag sollte die bisherige Behelfs-
lösung ersetzen und den Referenzwert von 60 Prozent des 
Medianlohns von Vollzeitbeschäftigten im Mindestlohnge-
setz verankern. Dies würde „Rechtsklarheit für die künftige 
Arbeit der Mindestlohnkommission schaffen, diese effek-
tiv vor dem unberechtigten Vorwurf einer Kompetenzüber-
schreitung schützen und das Mandat der Mindestlohnkom-
mission stärken“.

Neben einer gesetzlichen Verankerung des Referenz
wertes gibt es bei der Umsetzung der Mindestlohnricht-
linie noch weiteren dringenden Handlungsbedarf, betont 
WSI-Direktorin Bettina Kohlrausch: „Der in der Richtlinie 
ebenfalls vorgesehene nationale Aktionsplan mit konkreten 
Maßnahmen zur Stärkung der Tarifbindung ist inzwischen 
überfällig und sollte dringend vom Kabinett verabschiedet 
werden.“<
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